
Öffentliche Sitzung  
Gemeinderat am 23.11.2021 Seite 88 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates vom 23.11.2021 

in der Mehrzweckhalle der Gemeinde Bubenreuth 
 
 
Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen. Erschienen sind nachstehende Mitglieder,  
also mehr als die Hälfte: 
 
 
Erster Bürgermeister, Vorsitzender 
 
Norbert Stumpf  
 
Gemeinderatsmitglieder 
 
Christiane Bayer-Fischer  
Jessica Braun  
Dr. Isabelle Buchheidt-Dörfler  
Christian Dirsch  
Gabriele Dirsch  
Johannes Eger  
Andrea Horner-Schmid  
Dr. Stephan Junger  
Johannes Karl  
Mara Kortmann  
Christine Krieger  
Hans-Jürgen Leyh  
Wolfgang Meyer  
Dr. Marcus Schuck  
Jürgen Zeilmann  
 
Verwaltung 
 
Tobias Zentgraf  
 
Schriftführerin 
 
Monika Eckert  
 
Die Beschlussfähigkeit ist damit hergestellt. 
 
 
Entschuldigt fehlen das Gemeinderatsmitglied: 
 
Lea Beifuß gesundheitliche Gründe 
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Tagesordnung: 
 
54.  Beteiligung der Gemeinde Bubenreuth zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

mit Änderung des Flächennutzungsplans "Solarpark Bräuningshof" der Ge-
meinde Langensendelbach 

  

55.  Städtebauförderung; Billigung der Bedarfsmitteilung 2021 

  

56.  Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer; Änderungssatzung der Hebe-
satzsatzung 

  

57.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen 

  

58.  Kenntnisnahmen und Anfragen 

  

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 19:30 Uhr. 
 
Einwendungen zur Ladung, zur Tagesordnung und gegen die Niederschrift der öffentlichen 
Sitzung am 26.10.2021 werden nicht erhoben. 
 
 

Lfd. Nr. 54 - Beteiligung der Gemeinde Bubenreuth zum Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit Änderung des Flächennutzungsplans "Solarpark Bräuningshof" der Ge-
meinde Langensendelbach 

 
Mit Schreiben vom 05.11.2021 wird die Gemeinde Bubenreuth vom Planungsbüro Team 4 im 
Auftrag der Gemeinde Langensendelbach im Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit Änderung des Flächennutzungsplans „Solarpark Bräuningshof“ beteiligt. 
Frist für die Stellungnahme ist der 13.12.2021. 
 
Inhalt der Bauleitplanung ist die Errichtung zweier Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Diese 
befinden sich direkt angrenzend an der Gemarkung Bubenreuth und umfassen die Fl.-Nrn. 
1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1572, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 
1579, 1580 und 1611 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 1253/2 und 1581/2 (landwirtschaftliche 
Flurwege), jeweils Gemarkung Langensendelbach. Der Flächenumfang beträgt 8,5 ha. Die 
Lage und Abgrenzung ist aus dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungs-
plan ersichtlich, siehe Anlage.  
 
Laut Umweltbericht „stellt der Flächennutzungsplan der Gemeinde Langensendelbach in den 
überplanten Bereichen überwiegend Flächen für die Landwirtschaft dar, bei der nordöstlichen 
Teilfläche zusätzlich die bestehenden Hecken samt überlagernder amtlicher Biotopkartierung 
sowie ganz im Westen, in kleinen Teilbereichen „Überschwemmungsbereiche eines HQ 100 
gemäß Berechnung des Büro ITWH“. Dieser berechnete Überschwemmungsbereich basiert 
darauf, dass der Wegeseitengraben der Gemeindeverbindungsstraße von Bubenreuth nach 
Igelsdorf bei einem großen Hochwasserereignis des Rothweihergrabens eingestaut ist und in 
kleinen Teilbereich dann auch flach in die landwirtschaftlichen Flächen einstaut. Die Ge-
meinde Bubenreuth plant derzeit die weitere Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes 
mit Maßnahmen zur Abflussverbesserung des Rothweihergrabens in die Regnitz“, vgl. Um-
weltbericht/ Begründung Seite 8. 
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Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Sondergebietes für eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage innerhalb eines nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetzes „landwirt-
schaftlich benachteiligten Gebietes“, um dem Bedarf an erneuerbaren Energien zu entspre-
chen. 
 
Nicht klar erkennbar ist jedoch, weshalb diese Flächen tatsächlich landwirtschaftlich benach-
teiligt sein sollten. Es handelt sich hierbei um bisher sehr wohl intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen. 
 
Beide Freiflächenphotovoltaikanlagen sind räumlich voneinander getrennt. Durch diese 
Trennwirkung erscheint vielmehr eine weitere landwirtschaftliche sinnvolle Nutzung der da-
zwischen liegenden landwirtschaftlichen Flächen beeinträchtigt zu werden.  
 
In der Gemeinderatssitzung vom November 2020 wurde folgender Beschluss gefasst: 
 
„Die Gemeinde Bubenreuth stimmt der Realisierung des geplanten „Solarparks Langensen-
delbach“ unter Berücksichtigung folgender Einwände, Bedenken und Wünsche zu:   
 
Die Anlage befindet sich an stark frequentierten Wegen. Auf Höhe der Einfriedung soll daher 
eine mindestens 3 m hohe Begrünung durch einen Wall mit Hecken und Sträuchern erfolgen, 
die sowohl als Blendschutz als auch als Sichtschutz dienen kann. 
 
Für die geplante Photovoltaikanlage soll ein Blendgutachten für die Bebauung am Ortsrand 
von Bubenreuth und den Straßenverkehr erstellt werden. 
 
An der Grenze zu Bubenreuth soll eine größere Freifläche als bisher vorgesehen als Grün-
streifen eingeplant werden. 
 
Die Trafo-Anlagen sollen auf der von der Bebauung abgewandten, nördlichen Seite installiert 
werden, um die Lärmemissionen für die angrenzend wohnenden Bürgerinnen und Bürgern 
möglichst gering zu halten.“ 
 
Zwischenzeitlich haben sich neue Erkenntnisse zum Sachverhalt ergeben.  
 
Die geplante Trassenführung zur Einspeisung in das überörtliche Stromnetz ist erst 
jetzt bekannt geworden. Die geplante Stromtrasse läuft entlang des von der Gemeinde 
Langensendelbach geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark 
Bräuningshof“. 
 
Belange des Wasserschutzgebiets der Gemeinde Bubenreuth 
 
Das Bauamt der Gemeinde Bubenreuth teilte dem Vorhabenträger bereits mit, dass erhebli-
che Bedenken hinsichtlich der Trassenführung bestehen, gerade auch deswegen, weil die 
geplante Führung der Trassen den Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes der Ge-
meinde Bubenreuth beeinträchtigen.  
 
Nachfolgend die Mail an den Vorhabensträger: 
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„Sehr geehrter Herr Feifer, 
 
nach einer ersten Durchsicht der uns übersandten Planunterlagen müssen wir Ihnen leider 
mitteilen, dass wir mit der Trassenführung nicht einverstanden sind. Die Leitungsgräben wür-
den zu einem Großteil genau in der Trasse unserer eigenen Hochwasserschutzmaßnahmen 
(offene Gräben, Verrohrungen, Wirtschaftswege zur Pflege dieser Anlagen) verlaufen. Dazu 
kommt noch, dass ein Abschnitt der geplanten Leitungstrasse direkt durch beide engeren 
Schutzzonen (Zone II und III) unseres Wasserschutzgebietes verlaufen, teilweise sogar di-
rekt angrenzend an die Zone I (Fassungsbereich) des Tiefbrunnens II. Da bereits in der Zone 
II Leitungsverlegungen grundsätzlich verboten sind, müssten also entsprechende, äußerst 
gut begründete Befreiungsanträge von den Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung 
beim LRA ERH beantragt werden. Als zuständiger Wasserversorger würden wir auf jeden 
Fall unsere Trinkwasserversorgung schützen wollen und einer Leitungsverlegung nicht zu-
stimmen. Auch die weitere Trassenplanung Richtung Nordosten sehen wir als äußerst prob-
lematisch an, da hier Wald, Landschaftsschutzgebiet und evtl. sogar Bannwald – alles wich-
tige und schützenswerte Landschaftsbestandteile – betroffen sind. Auch hier ist sicherlich die 
Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde notwendig. Sollte die Gemeinde Bubenreuth an 
den einzelnen Genehmigungsverfahren beteiligt werden müssen, so ist mit einer positiven 
Stellungnahme höchstwahrscheinlich nicht zu rechnen.“ 
Belange des Hochwasserschutzes 
 
Das Plangebiet grenzt an das Gebiet von Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser aus dem 
Entlesbach an. Diese Maßnahmen sind Teil des örtlichen, Bubenreuth betreffenden sowie 
des regionalen Hochwasserschutz-Konzepts für den Gesamtraum zwischen Erlangen und 
Forchheim. Der erste Bauabschnitt der Maßnahmen für den Entlesbach war im Wesentlichen 
die Errichtung von zwei oberhalb des Gebiets liegenden als Dämme ausgebildeten Talsper-
ren. Als zweiten Bauabschnitt gab es die Verlegung von Umleitern, die das vom Entlesbach 
nicht schadlos zu bewältigende Wasser dem Rothweihergraben zuführen.   
Bisher ist aus den vorgelegten Planunterlagen der Gemeinde Langensendelbach nicht er-
kennbar, ob die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen mit den Aspekten des Hochwas-
serschutzes in diesem Bereich vereinbar sind und eine ordnungsgemäße Ableitung der 
Oberflächenwasser dauerhaft gesichert wird. Hier ist eine fachliche Begleitung durch das 
Wasserwirtschaftsamt Nürnberg sinnvoll, da das Wasserwirtschaftsamt Kronach (zuständig 
für Oberfranken) nicht die Belange von Bubenreuth (Bereich Mittelfranken) mit abgeprüft hat; 
eine ergänzende Beteiligung dieser Fachbehörde im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB ist da-
her aus Sicht der Gemeinde Bubenreuth sinnvoll.  
 
An der nordöstlichen Ecke erfolgt eine derzeit nahezu rechtwinklige Überleitung des Rot-
hweihergrabens mit Durchlass unter der Gemeindeverbindungsstraße.  
 

Weiterhin lassen Meldungen von Bürgern Bedenken zur geplanten Freiflächen-PV-
Anlage an diesem Standort erkennen. 
 
Einige Grundstückseigentümer der südlich angrenzenden Flächen teilten dem Vorhabenträ-
ger der Freiflächenphotovolatikanlage bereits mit, dass sie mit dem Verlegen der Leitungen 
nicht einverstanden sind, da sie ihre Flächen auf Grund der seinerzeit begonnen Bauleitpla-
nung „Baugebiet Rothweiher“ nach wie vor als Bauerwartungsland einstufen, siehe Anlage - 
Änderung des Flächennutzungsplanverfahrens Stand 2010. 
Planerische Würdigung: 
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Hier ist zu berücksichtigen, dass in diesem angrenzenden Bereich auch schon planerische 
Zielsetzungen der Gemeinde Bubenreuth stattgefunden haben. Wie der beigefügten Anlage 
zu entnehmen ist, wurde bereits im Jahre 2007-2010 eine Änderung des Flächennutzungs- 
und Landschaftsplans der Gemeinde Bubenreuth ins Verfahren gebracht, wonach an der an-
grenzenden Fläche ein Wohngebiet ausgewiesen werden sollte.  
 
Das Verfahren wurde dann eingestellt und wird sicher auch nicht kurzfristig weiterbetrieben 
werden, da sich die derzeitigen Entwicklungsziele der Gemeinde Bubenreuth aktuell an an-
deren Bereichen im Gemeindegebiet konzentrieren. 
 
Nachdem aber gerade in der Stadtplanung immer auch langfristige Entwicklungen zu be-
rücksichtigen sind, wäre zu bedenken, dass im Zeitraum der nächsten 50 Jahre vielleicht 
doch an dieser Stelle an eine Ortsabrundung gedacht werden könnte, wenn die Gemeinde 
Bubenreuth im innerörtlichen Bereich die verfügbaren Flächen aktiviert und bebaut hat oder 
diese innerorts nicht vollständig aktivierbar sind. Würden diese angrenzenden Flächen mit 
Freiflächen-PV-Anlagen belegt sein, müsste ein heranrückendes Baugebiet wiederum Rück-
sicht auf die Belange des Freiflächen-PV-Geländes nehmen, welches dann Bestandsschutz-
genießen würde; unter Umständen müsste ein ausreichender Abstand zur-PV-Anlage wegen 
ihrer Emmissionen berücksichtigt werden, so dass keine ausreichende Bebauungstiefe mehr 
realisiert werden könnte und damit eine Baugebietsausweisung im Bereich der Rothweiher 
nicht mehr sinnvoll zu realisieren wäre. 
 
Belange des Landschaftsraumes und der Naherholungsfunktion: 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass sich die PV-Anlage inmitten des Außenbereichs im Sinne 
des § 35 BauGB und landschaftlich sehr schön gelegenen Naturraum nördlich der Vogelsied-
lung befindet.  
 
Die Lage der geplanten Freiflächenphotovaltaikanlage wird deswegen als äußerst unglück-
lich eingestuft, da üblicherweise die Freiflächen-Photovoltaikanlagen entlang von Bahntras-
sen oder überörtlichen Erschließungsstraßen wie Staatsstraßen oder Autobahnen errichtet 
werden, also auf Flächen, die ohnehin durch ihre Lage an Verkehrsstrecken belastet sind 
und keiner anderen sinnvollen Nutzung zugeführt werden können.  
 
Die fraglichen Flächen nördlich der Vogelsiedlung verfügen jedoch über einen hohen Erho-
lungswert im Naturraum, sowohl für Bubenreuther Bürger, aber auch für zahlreiche Naherho-
lungssuchende der Umlandgemeinden, die hier gerne entlang der Flurwege spazieren gehen 
und Radfahren. Die PV-Freiflächenanlagen haben an diesen beiden Standorten eine erhebli-
che Trennwirkung des Naturraums zur Folge und beeinträchtigten damit auch die Naherho-
lungsfunktion für Bürger, die entlang der Flurwege die freie Landschaft genießen, in nicht un-
erheblichem Maße. 
 
Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP - B IV) (1.3 G) ist weiterhin anzustreben, 
dass die für land- und forstwirtschaftliche Nutzung geeigneten Böden nur in dem unbedingt 
notwendigen Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. Auf Grund des hier geplan-
ten großflächigen Flächenverbrauchs ist der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche nicht un-
erheblich und wird daher für den landwirtschaftlichen Raum kritisch gesehen. Eine verstärkte 
Bestückung vorhandener Dächer mit PV-Anlagen sollte daher stets Vorrang vor einem groß-
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flächigen Flächenverbrauch im Naturraum haben. 
 
Blendgutachten 
 
Laut vorgelegtem Blendgutachten ist mit Einwirkungen von der Freiflächen-PV-Anlagen am 
Ortsrand von Bubenreuth wie folgt zu rechnen, Zitat Seite 9 von 39: 
 
„Die Untersuchung zeigt, dass bei einem Azimut der Module von 180° (N=0°) auf der Ge-
meindeverbindungsstraße Lichtimmissionen von April bis September in den Morgenstunden 
zu erwarten sind. Die maximale Dauer beträgt rund 10 Minuten. Die reflektierenden Module 
liegen im Sichtfeld der Fahrzeugführer, daher ist eine Gefährdung des Straßenverkehrs nicht 
auszuschließen. Die weitere Untersuchung zeigt, dass bei einem Azimut der Module der 
nördlichen Planfläche von ≤160° (N=0°) und einem Azimut der Module der südlichen Planflä-
che von ≤175° (N=0°) keine Lichtimmissionen zu erwarten sind. Die Untersuchung der Orts-
ränder von Bubenreuth und Bräuningshof, die der Photovoltaikanlage zugewandt sind, zeigt, 
dass mit Lichtimmissionen zwischen März und September zu rechnen ist. Die maximale 
Dauer der Lichtimmissionen beträgt 10 Minuten am Tag bzw. in Summe für das gesamte 
Jahr 15,3 Stunden. Nach den Kriterien der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI) stellen die Lichtimmissionen damit keine erhebliche Belästigung dar und sind 
zu tolerieren.“ 
 
Die festgestellte Blendwirkung für Anwohner und Verkehrsteilnehmer lässt den Schluss zu, 
dass die Lage der Freiflächenphotovoltaikanlage an dieser Stelle dennoch nicht konfliktfrei 
ist. Auch wenn im Gutachten vorgebracht wird, dass die Blendwirkung zumutbar ist, so wird 
auch festgestellt, dass durchaus eine potentielle Gefährdung des Straßenverkehrs durch Re-
flexionen im Bereich des Sichtfelds der Fahrzeugführer stattfinden könnte. 
 
Zusammengefasst ist festzustellen, dass die Belange der Gemeinde Bubenreuth durchaus 
mit dem geplanten Freiflächen- PV-Anlagen berührt werden und der Standort nicht konfliktfrei 
ist. 
 
Nach ausführlicher Beratung fasst der Gemeinderat folgenden 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Bubenreuth hält die gewählten Standorte der Freiflächenphotovoltaikanlagen 
für nicht optimal, diese sollten aus Sicht der Gemeinde Bubenreuth noch einmal von der 
Gemeinde Langensendelbach überdacht werden. Die vorgelegte Alternativenprüfung der 
Begründung mit Umweltbericht vom 25.10.2021 auf Seite 9 überzeugt nicht, da keine echte 
Alternativenprüfung durchgeführt wurde. 
 
Bisher ist aus den vorgelegten Planunterlagen der Gemeinde Langensendelbach nicht er-
kennbar, ob die geplanten Freiflächenphotovoltaikanlagen mit den Aspekten des Buben-
reuther Hochwasserschutzes in diesem Bereich vereinbar sind und eine ordnungsgemäße 
Ableitung der Oberflächenwasser dauerhaft gesichert wird.  
 
In jedem Fall ist der Gemeinde Langensendelbach auf Grund des vorliegenden aktuellen 
Umweltberichts / der Begründung in der Fassung vom 25.10.2021 bewusst, dass Bubenreuth 
hier Planungen zum Hochwasserschutz beabsichtigt und dass diese Planungen erforderlich 
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sind. Eine weitergehende inhaltliche Auseinandersetzung zu diesem Thema erfolgte im Um-
weltbericht / in der Begründung allerdings nicht. 
 
Hier ist eine fachliche Begleitung durch das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg sinnvoll und da-
her eine Beteiligung dieser Fachbehörde im Rahmen des § 4 Abs. 2 BauGB erforderlich, um 
die wasserwirtschaftlichen Belange der Gemeinde Bubenreuth mit zu berücksichtigen. Sollte 
diesbezüglich bereits eine fachliche Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg 
vorliegen, mit einer Unbedenklichkeitserklärung, dass den bestehenden und auch zukünfti-
gen Belangen des Hochwasserschutzes für Bubenreuth mit dieser Planung in vollem Umfang 
Rechnung getragen wird, wird um deren Vorlage gebeten. Zur Vermeidung eines Abwä-
gungsausfalls wird die Nachholung der Beteiligung des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg aus 
Sicht der Gemeinde Bubenreuth für sinnvoll und zweckmäßig erachtet. 
 
Bedenken bestehen weiterhin hinsichtlich der Trassenführung, gerade auch deswegen, weil 
die geplante Führung der Trassen den Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes der Ge-
meinde Bubenreuth beeinträchtigt.  
 
Eine künftige bauliche Erweiterung oder Ortsabrundung des Areals „Rothweiher“ wird für die 
nächsten Jahrzehnte mit einer Freiflächen-PV-Anlagen an diesem Standort erschwert, so 
dass dies für die Gemeinde Bubenreuth langfristige Einschränkungen in planerischer Hin-
sicht befürchten lässt. Das Positionieren der Freiflächen-PV-Anlagen an den Gemarkungs-
rand von Langensendelbach, genauer: an den Bebauungsrand von Bubenreuth wird daher 
aus planerischen Gründen abgelehnt.  
 
Eine Einordnung der bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen als „landwirtschaft-
lich benachteiligter“ Standort erscheint der Gemeinde Bubenreuth nicht plausibel. 
 
Auf Grund der getrennten Lage der beiden Freiflächen-PV-Anlagen mitten im Bereich des 
freien Naturraumes nördlich der Vogelsiedlung, abseits von den klassischen Entwicklungs-
achsen wie Bundesautobahnen, Staatsstraßen oder Bahnlinien wird zudem die Erholungs-
funktion des Außenbereiches beeinträchtigt.  
 
Die im Gutachten festgestellte Blendwirkung auf Anwohnerbereiche und Gefährdung des 
Sichtfelds der Fahrzeugführer ist - trotz einer prognostizierten kurzfristigen Einwirkung - nicht 
automatisch hinzunehmen und wird seitens der Gemeinde Bubenreuth im Sinne der Interes-
senswahrnehmung für ihre Bürger durchaus als kritisch erachtet.  
 
Da Belange der Gemeinde Bubenreuth und ihrer Bürger hinsichtlich der Blendwirkung, des 
Wasserschutzgebietes, des Hochwasserschutzes und der Naherholungsfunktion des Natur-
raums sowie einer potenziellen künftigen Ortsabrundung im Bereich Bubenreuth Nord nach-
teilig berührt werden, wird der Gemeinde Langensendelbach empfohlen, den Standort für 
eine Freiflächenphotovoltaikanlage noch einmal zu überdenken und nach geeigneteren Flä-
chen entlang von belasteten Trassen zu suchen.  
 
Im Übrigen werden die Empfehlungen aus dem Beschluss vom 17.11.2020 aufrechterhalten. 
 
 
Anwesend: 16 / mit 16 gegen 0 Stimmen 
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Lfd. Nr. 55 - Städtebauförderung; Billigung der Bedarfsmitteilung 2021 

 
Die Gemeinde Bubenreuth wurde mit der Maßnahme „Ortskern“ im Jahre 2016 erstmalig in 
die Städtebauförderung aufgenommen. Nach einer Umstrukturierung der Förderprogramme 
wurde die Maßnahme ab 2020 aus dem ursprünglichen Programm „Soziale Stadt“ in das 
Programm „Aktive Zentren“ überführt. 
 
Um den Fördergebern Bund und Land Orientierung zur Mittelbereitstellung zu geben, muss 
die Gemeinde jährlich ihren voraussichtlichen Bedarf für das jeweils kommende Jahr und die 
weiteren Jahre im Finanzplanungszeitraum der Regierung von Mittelfranken mitteilen.  
 
Nunmehr ist bei der Regierung von Mittelfranken der Mittelbedarf der Gemeinde Bubenreuth 
für das Programmjahr 2022 mit Prognose für die Jahre bis einschließlich 2025 anzumelden 
(Anlage). Die Bedarfsmitteilung ist mit der Regierung von Mittelfranken vorbesprochen. Neue 
Maßnahmen wurden nicht aufgenommen. 
 
Die Bedarfsmitteilung an die Regierung von Mittelfranken ist kein Zuwendungsantrag. Sie 
dient der Regierung von Mittelfranken als Bewilligungsstelle dazu, rechtzeitig den Finanzmit-
telbedarf der Gemeinden zu erfragen und die voraussichtlich erforderlich werdenden Mitteln 
bei Bund und Land abzurufen.  
 
Der Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat billigt den von der Verwaltung für die Gemeinde Bubenreuth erstellten Ent-
wurf der „Bedarfsmitteilung Städtebauförderung“ (Stand vom 11.11.2021) mit den darin ent-
haltenen Maßnahmen. Diese sind mit dem jeweiligen Mittelbedarf in den Haushalt 2022 so-
wie in das Investitionsprogramm und den Finanzplan für den weiteren Finanzplanungszeit-
raum bis 2024 aufzunehmen. 
 
Der Erste Bürgermeister wird beauftragt, der Regierung von Mittelfranken auf der Grundlage 
dieses Entwurfs den Mittelbedarf für die dargestellten Maßnahmen mitzuteilen. Die endgülti-
ge Bedarfsmitteilung darf von dem vorliegenden Entwurf abweichen, soweit dies zur Optimie-
rung der Förderung erforderlich ist und bei der Aufstellung des Haushalts 2022 noch berück-
sichtigt werden kann. 
 
Anwesend: 16 / mit 16 gegen 0 Stimmen 
 
 

Lfd. Nr. 56 - Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer; Änderungssatzung der 
Hebesatzsatzung 

 
Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine Realsteuer, sie wird auf das Eigentum an einem 
Grundstück erhoben. Gemäß Art. 62 Gemeindeordnung (GO) ist die Grundsteuer ein wichti-
ger Baustein in der Finanzierung des kommunalen Haushalts. In der Reihenfolge der Ein-
nahmebeschaffung einer Kommune sind Abgaben, also Steuern, vorrangig zu berücksichti-
gen. 
Derzeit nimmt die Gemeinde Bubenreuth bei einem Hebesatz von 360 % über die Grund-
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steuer A und B pro Haushaltsjahr rund 486.000 € ein. 
 
Bereits seit einigen Jahren ist eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer im Haupt- 
und Finanzausschuss ein großes Thema bei der Vorbereitung des Haushalts. 
 
In seiner Sitzung vom 16.11.2021 hat sich der Haupt- und Finanzausschuss mehrheitlich für 
die Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer auf 420 % ausgesprochen. 
 
Die vom Bundestag beschlossene Grundsteuerreform wird frühestens zum 01.01.2025 wirk-
sam. Inwieweit ab 2025 durch die Neuberechnung der Grundsteuer die Hebesätze anzupas-
sen sind, ist noch nicht bekannt. 
 
Die derzeit gültige Hebesatzsatzung vom 20. November 2021 ist nur für die Grundsteuer A 
und B anzupassen.  
Die Anpassung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ab 2022 auf 380 % bleibt bestehen. 
 
GRM Meyer spricht sich für eine maßvolle Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes aus und 
hält eine Anhebung um 10 Prozent für machbar und vertretbar.  
 
Er stellt folgenden Änderungsantrag:  
Der Hebesatz für die Grundsteuer wird von 360 % auf 395 % erhöht und nicht, wie im Be-
schlussvorschlag angeführt, auf 420 %. 
 
Der Vorsitzende lässt über diesen Antrag abstimmen. 
 
Anwesend: 16 / mit 4 gegen 12 Stimmen 
(Damit ist der Antrag abgelehnt.) 
 
Anschließend fasst der Gemeinderat folgenden 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Bubenreuth erlässt folgende Satzung:  
 
 
Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Re-

alsteuern  
(Hebesatzsatzung) 

 
(Ausfertigungsdatum) 

 
Auf Grund von Art. 23 der Gemeindeordnung i. V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes erlässt 
die Gemeinde Bubenreuth folgende Änderungssatzung: 
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§ 1 

Änderung einer Satzung 
 
Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern vom 20. November 
2020 wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 „Festsetzung ab 2022 und Folgejahre“ Nr. 1a und b wird die Zahl 360 durch die Zahl 
420 ersetzt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
(Ausfertigung) 
 
 
Anwesend: 16 / mit 14 gegen 2 Stimmen 
 
 
 

Lfd. Nr. 57 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen 

 
Aus den Vergabeverfahren in nicht öffentlichen Sitzungen werden der Auftragsgegenstand, 
das gewählte Vergabeverfahren, der Auftragsnehmer sowie Ort und Zeitraum der Ausfüh-
rung in der auf den Vergabebeschluss folgenden öffentlichen Sitzung bekanntgegeben. 
 
In der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 2021 wurde unter TOP 
N51 folgende Vergabe beschlossen:  
 

Auftragsgegenstand Beschaffung von Einsatzbekleidung für die  
Freiwillige Feuerwehr Bubenreuth 

gewähltes Vergabeverfahren  Direktvergabe 

Auftragsnehmer Hans Schäfer Workwear, Strullendorf 

Ort und Zeitraum der  
Ausführung 

2021/2022 

 
 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober 2021 wurde unter TOP N 
52 folgende Vergabe beschlossen:  
 

Auftragsgegenstand 1. Änderung des Bebauungsplanes 5/29 „Sportgelände 
Steinbuckel II“; Vergabe der Planungsleistungen 

gewähltes Vergabeverfahren  Direktvergabe 

Auftragsnehmer Planungsgruppe Strunz, Bamberg 

Ort und Zeitraum der  
Ausführung 

Oktober – November 2021 
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Lfd. Nr. 58 - Kenntnisnahmen und Anfragen 

 
GRM Zeilmann gibt zwei Anregungen aus der Bürgerschaft weiter:  
- Die derzeit auf dem Friedhof vorhandenen Handwägen werden sehr gut genutzt. Es wäre 

sinnvoll, weitere Handwägen anzuschaffen und diese dann dezentral im Friedhof zu plat-
zieren. Derzeit können die Handwägen nur mit einer 2-Euro-Münze entsperrt werden. Viel-
leicht ist es möglich, neue Handwägen so auszustatten, dass sie auch mit einer 0,50 Euro- 
oder 1-Euro-Münze gelöst werden können. 

- Gibt es die Möglichkeit, in der Herbstsaison, wenn vermehrt Laub anfällt, zusätzliche 
braune Biotonnen (Größe 120 l) auf dem Friedhof aufzustellen?  

Der Vorsitzende sagt zu, beide Vorschläge zu prüfen. 
 
GRM C. Dirsch gibt bekannt, dass er sein Mandat als Mitglied des Gemeinderates niederle-
gen wird. Er wird dies der Verwaltung auch schriftlich mitteilen. 
Der Vorsitzende sagt, dass die Verwaltung für die nächste Gemeinderatssitzung einen ent-
sprechenden Tagesordnungspunkt vorbereiten wird. 
 
GRM Leyh sagt, es wäre schön, wenn Bubenreuth, so wie viele andere Gemeinden auch, 
mit einer Weihnachtsbeleuchtung geschmückt werden. Um den dafür nötigen Stromver-
brauch zu kompensieren, könne sich die Gemeinde an der sogenannten „Earth Night“ betei-
ligen. Derzeit machen lediglich vier Kommunen in Bayern an dieser jährlich im September 
stattfindenden Aktion mit, bei der Menschen versuchen, für eine Nacht im Jahr das künstliche 
Außenlicht so weit wie möglich zu reduzieren. GRM Leyh bittet die Verwaltung, zu prüfen, ob 
auch Bubenreuth an der „Earth Night“ teilnehmen könne.  
Der Vorsitzende erklärt, dies wäre technisch machbar, bedeute jedoch einen enormen Auf-
wand, da die Beleuchtung durch das Personal von Bayernwerk händisch ein- und wieder 
ausgeschaltet werden müsse. Aufgrund der LED-Beleuchtung, die nachts auch noch ge-
dimmt ist, ist die Stromeinsparung sehr gering. Außerdem ist die Straßenbeleuchtung der 
Gemeinde durchgängig geschaltet, d.h. alle Straßenlampen wären dann ausgeschaltet. Dies 
muss sowohl versicherungstechnisch als auch aufgrund der der Gemeinde obliegenden 
Sorgfaltspflicht rechtlich geprüft werden. 
 
GRM Meyer fragt, ob der Gemeinderat noch einen Beschluss fassen müsse, dass das Sa-
nierungsgebiet Bubenreuth-Süd nicht ausgewiesen werde. 
Der Vorsitzende antwortet, der Gemeinderat müsse keinen Beschluss fassen, da lediglich 
die Vorbereitenden Untersuchungen durchgeführt und auch abgeschlossen worden seien. 
Ein Verfahren ist noch nicht eröffnet worden, da die Regierung einem Sanierungsgebiet Bu-
benreuth-Süd nicht zugestimmt hat. 
 
Eine nicht öffentliche Sitzung schließt sich an. 
 
 
Ende:  20:00 Uhr 
 
 
 
 
Norbert Stumpf Monika Eckert 
Vorsitzender Schriftführerin 
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